Kampfmittel - Granate 

Ist ein Sammelbegriff für Wirkungsladungsträger. Das Geschoß einer Patrone wird auch als Granate bezeichnet.

Es gibt aber auch Handgranaten, Wurfgranaten, Panzerfaustgranaten, etc. Um Granaten von Artillerie- und Patronenmunition zu unterscheiden, wird das Kaliber (Durchmesser der Granate) mit angegeben, z.B. 10,5 cm - Granate oder 2 cm - Granate.

Um Granaten zu beschreiben, wird das Kaliber (Durchmesser der Granate) und die Länge angegeben, z.B.10.5 cm Granate oder 2 cm Granate.

Außerdem soll der Verwendungszweck, wenn dieser eindeutig feststeht, mit angegeben werden, z.B. 10.5 cm - Sprenggranate, oder 15 cm - Nebelgranate, oder 8.8 cm - Panzergranate.


Blindgänger 

Kampfmittel wurden verschossen bzw. geworfen und ist am Ziel nicht zur Wirkung gelangt. Bei Granaten ist dies am eingeschnittenen Führungsband, durch die Züge und Felder des Kanonenrohres, erkennbar .
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Vorsicht: 
Entsicherungsabläufe im Geschoßzünder abgelaufen!
Keine Lageveränderung an der Granate vornehmen! 

Unbrauchbare Munition bzw. angesprengte Munition
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Abbildung einer nicht angesprengten Granate: Führungsband nicht eingeschnitten, daher kann die Granate nicht verschossen sein. 

Vorsicht:
Bei äußeren Deformationen kann die Granate angesprengt worden sein und ist daher so zu behandeln wie ein Blindgänger.

